
HINWEIS ZU ÖFFENTLICHEN BEKANNTMACHUNGEN: 

Gemäß 8 17 der Hauptsatzung der Stadt Hückelhoven werden Öffentliche 

Bekanntmachungen der Stadt Hückelhoven, die durch Rechtsvorschrift 

vorgeschrieben sind, im "Amtsblatt der Stadt Hückelhoven" vollzogen. Die 

Publikation des Amtsblattes der Stadt Hückelhoven erfolgt in 

papiergebundener Form sowie nachrichtlich als elektronisches Dokument 

auf der Homepage der Stadt Hückelhoven (www.hueckelhoven.de). Die 

papiergebundene Form ist als die authentische anzusehen. 

Der Inhalt der Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der 

Stadt Hückelhoven „www.hueckelhoven.de" unter der Rubrik „Öffentliche 

Bekanntmachungen" zugänglich gemacht. Für den Vollzug der 

Bekanntmachung ist ausschließlich die Bekanntmachung im Amtsblatt 

maßgeblich. Die vorrangige gesetzliche Regelung des 8 27a des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(VWVIG NRW) bleibt unberührt. 



Stadt Hückelhoven 
Hückelhoven, 03.11.2025 

Der Bürgermeister 

Jugendamt 

5109-UVK-003619 

Benachrichtigung 

über eine Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung 

Gem. 8 10 des Verwaltungszustellungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen 

(Landeszustellungsgesetz — LZG NRW) vom 07.03.2006 (GV.NRW. S. 94) 
in Verbindung mit 8 4 der 

Verordnung über die Bekanntmachung von kommunalem Ortsrecht (Bekann
tmachungsverordnung 

— Bekanntm VO) vom 26.08.1999 (GV. NRW. S. 516) und 8& 17 der Hauptsatzung der Stadt 

Hückelhoven vom 01.10.1999 in der jeweils zurzeit geltenden Fassung wird hiermit für den 

Bürgermeister der Stadt Hückelhoven 

Information für den barunterhaltspflichtigen Elternteil gem. 8 7 Unterhaltsvo
rschussgesetz 

(UVG) vom 25.09.2025, Az.: 5109-UVK-Az, 5109-UVK-003619, des Landes Nordrhein- 

Westfalen, vertreten durch den Bürgermeister der Stadt Hückelhoven, Jugendamt, 

Unterhaltsvorschusskasse, 

an Vasilii Petrushyn, geb. 11.01.1977, z. Z. unbekannten Aufenthaltes, 

letzte bekannte Anschrift: Sovhosnaja Str. 20A, 87594 Mariupol, Ukraine 

durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. 

Das vorbenannte Dokument kann beim Jugendamt der Stadt Hückelhoven, 
Rathausplatz 1, 

Unterhaltsvorschusskasse, Zimmer 1.31, 41836 Hückelhoven während de
r üblichen Dienstzeiten 

(montags bis freitags 08.30 bis 12.00 Uhr, montags bis mittwochs 14.00 — 16.00 Uhr sowie 

donnerstags 14.00 — 17.30 Uhr) sowie außerhalb dieser Zeiten nach vorheriger Ter
minvereinbarung 

eingesehen und in Empfang genommen werden. 

Zusätzlich wurde die öffentliche Zustellung durch nachrichtlichen Aushang an der Bekannt- 

machungstafel 

im Rathaus der Stadt Hückelhoven, Rathausplatz 1 

bewirkt. 

Hinweis: 

Gemäß S 10 Abs. 2 Satz 7 LZG NRW gilt das Schriftstück als zugestellt, wenn seit dem
 Tag der 

Bekanntmachung dieser Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Mit
 dieser Zustellung 

können Frist in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen könne
n. 

Hügkelhovepn, 03.11.2025 

Bernd Jafsen 

„Abl. Hü. 2025, Nr. 21, S. 293“


